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Der Gerichtstand in Ehescheidungssachen
und der Vollzug auslindischer Scheidungsurtheile nach
sechweizerischem Recht.

Von Bundesrichter Dr. J. MoRgL.

Art. 43 des Bundesgesetzes betreffend Civilstand und
Ehe erkléart:

»Ehescheidungsklagen und Klagen auf Ungiiltigkeit einer
Ehe sind bei dem Gerichte des Wohnsitzes des Ehemannes
anzubringen..., Beim Abgange eines Wohnsitzes in der Schweiz
kann die Klage am Heimath- (Biirger-) Orte oder am letzten
schweizerischen Wohnorte des Ehemanns angebracht werden.“

Was die Scheidung schweizerischer Eheleute be-
trifft, so mussten daherige Klagen frither gemiss Konkordat
betreffend Behandlung der Ehescheidungsfille vom 6. Juli
1821, dem beinahe simmtliche Kantone beigetreten” waren,
beim heimathlichen Richter angebracht werden. Nunmehr
schreibt Art. 43 des Civilstandgesetzes vor, dass auch diese
Klagen (inbegriffen die Nichtigkeitsklagen) am Wohnsitze
des Bhemannes anzubringen seien. Die wichtige Frage ist
nun die, ob unter diesem Wohnsitz, gleich demjenigen des
Briutigams fiir Eingehung der Ehe (Art. 37 des Civilstand-
gesetzes), ausschliesslich derjenige in der Schweiz zu ver-
stehen sei. Schweizer, die im Auslande wohnen, kinnen
nidmlich in der Schweiz sich nicht verehelichen '); dagegen
wird ihre Ehe gemiiss Art. 54 Satz 3 der Bundesverfassung
anerkannt, wenn dieselbe am Wohnorte im Ausland, unter

) Auch Ko6nig theilt diese Auffassung in seinem Gutachten an das
eidgen. Justizdepartement: Abinderung einiger Bestimmungen des Bundes-
gesetzes vom 24. Dezember 1874 betreffend die Ehescheidung. S. 16.
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Einhaltung der dort vorgeschriebenen Formlichkeiten einge-
gangen worden ist.

Der Bundesrath hat obige Frage bejaht. Schon auf ge-
stellte Anfrage des schweizerischen Generalkonsuls in St.
Petersburg vom 18. Marz 1884, hatte derselbe geantwortet,
»dass im Sinne des Art. 43 des Bundesgesetzes iiber Civilstand
und Ehe ein von einer russischen Behorde erlassenes Urtheil,
welches eine Ihe von Angehiérigen der Schweiz trenne, in
der Schweiz nicht anerkannt zu werden brauche, da dem
allegierten Gesetzesartikel gemiss die Miglichkeit eriffnet
sei, beim Abgang eines Wohnsitzes in der Schweiz die Ehe-
scheidungsklage am Heimath- (Biirger-) Ort oder am letzten
schweizerischen Wohnorte des Ehemannes anzubringen.® %)

Das Nédmliche geschah in noch bestimmterer Weise, als
im Jahre 1887 die neuenburgischen Behirden den Bundes-
rath anfrugen, ob das Erkenntniss des Grerichtshofes zu Elgin,
Illinois (Vereinigte Staaten von Nordamerika), welches die
Ehe zwischen neuenburgischen Eheleuten aufgelost hatte, als
giiltig angesehen werden diirfe. Der Bundesrath erwiderte:
jenes Urtheil sei als nichtig zu betrachten und konne auf
dem Gebiete der Schweiz keine Vollziehung finden. Weder
in Art. 43, noch in einem andern Artikel des erwihnten
Bundesgesetzes sei die Rede von der Anerkennung eines aus-
landischen Grerichtstandes fiir Ehestreitigkeiten von Schwei-
zern, so dass das schweizerische Forum als ein exklusives
angesehen werden miisse und kein auslidndisches (rericht
kompetent sein konne, die Scheidungsklage zwischenSchweizer-
biirgern zu beurtheilen. 2)

Auch das Civilgericht in Basel hatte sich in einem Ur-
theil vom 21. Nov, 1883 in gleichem Sinne ausgesprochen. ?)

Die Auslegung, welche der Bundesrath als Vollziehungs-
behorde dem Art. 43, Abs. 1 des Civilstandgesetzes giebt,
ist freilich keine absolut verbindliche, indem es in letzter

1) Bundesblatt 1885, II 8. 21.

*) Bundesblatt 1388, IL S, 774, 775 Nr. 27, 23.

#) Salis, Ehescheidungs- und Ehenichtigkeitssachen auslindischer
Eheleute in der Schweiz, Basel 1888. S, 35,



Gerichtstand in Ehescheidungssachen, 383

Linie Sache des Bundesgerichtes wire, den Sinn des Gesetzes
endgiiltig festzustellen. Ls liesse sich diesfalls fragen, ob
nicht in das Civilstandgesetz eine Bestimmung aufgenommen
werden sollte, dahingehend, dass die Administrativbehorden
alle sich ergebenden Anstdnde betreffend Eintragungen in die
Civilstandregister von sich aus an den Richter zu weisen
hitten.

Gegeniiber Verfiigungen des Bundesrathes kann jedoch
das Bundesgericht gemiss Art. 59 der Organisation der
Bundesrechtspflege nicht auf dem Wege des staatsrechtlichen
Rekurses angerufen werden, und es steht der Entscheid in
Administrativstreitigkeiten betreffend die Handhabung der
Civilstandsregister gemiiss Art. 59, Ziff. 7 gleichen Organi-
sationsgesetzes ausschliesslich dem DBundesrathe bezw. der
Bundesversammlung zu., Insofern haben jedenfalls die da-
herigen, wenn selbst nur provisorischen Verfigungen des
Bundesrathes eine ganz erhebliche Bedeutung, obschon sie
fiir das Bundesgericht gemdss Art. 113 in fine der Bundes-
verfassung nicht verbindlich sind.

Es haben nun freilich einzelne schweizerische Schrift-
steller sich gegen die Richtigkeit der bundesrithlichen Auf-
fassung ausgesprochen, so besonders Salis?) und Barillet,?)
von denen besonders der letztere betont, das Civilstandgesetz
enthalte nirgends eine positive Bestimmung, welche darauf
schliessen lasse, dass der eidgendssische Gesetzgeber schwei-
zerischen Eheleuten die Anbringung von Scheidungsklagen
im Auslande habe untersagen wollen. Auch die nationalriith-
liche Kommission, welche sich iiber den Geschiiftsbericht des
Bundesrathes vom Jahr 1887 ausgesprochen hatte, wollte
Bedenken #ussern, ob nicht der Bundesrath iiber die Tendenz
des (Gesetzes hinaus gegangen sei, ohne itbrigens der grund-

') Salis a, a. O, 8. 86, und der néwmliche Schriftsteller: Bundes-
rechtliche Erorterungen, in der Ztschr, fiir schw. Recht, N, I'. VIII
S. 46, B1.

%) Bavillet im Journal du droit international privé (Clunet),
VII 359,
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sitzlichen Entscheidung des Bundesrathes gerade entgegen-
treten zu wollen.?)

Wir glauben, dass die Ansicht des Bundesrathes die
richtige sei. Auch jene, die einer gegentheiligen Ansicht
huldigen, gehen damit einig, dass in Art. 43, Abs. 1 der
Grerichtstand des Wohnsitzes des Ehemanns fiir Eheschei-
dungs - und Ehenichtigkeitsklagen ein ausschliess-
licher sei und daher solche Klagen vor keinem andern
Richter angebracht werden diirfen., Nun wird man zugeben
miissen, dass die Vorschrift des Gesetzes, ,sind an dem Wohn-
sitze des Ehemannes anzubringen, sich nur auf einen Ge-
richtstand in der Schweiz beziehen kann; nur hiefiir konnte
eine zwingende Vorschrift aufgestellt werden. Die Gesetze
eines Staates wirken nicht iiber dessen Grenzen hin-
aus, sondern nur soweit seine Souverdnitdt reicht; dies ist
innert seinem Staatsgebiet. Selbst wenn der Richter auf
fremdes Recht abstellt, thut er es nicht in Ausfithrung eines
Gresetzes eines fremden Staates, sondern zufolge seiner eigenen
Gesetzgebung, welche fiir gewisse Rechtsverhiltnisse die An-
wendung fremden Rechts vorschreibt, oder wo eine solche
Vorschrift fehlt, zufolge der ihm tibertragenen richterlichen
Gewalt, sich stiitzend auf die Lehren der Wissenschaft, sowie
auf anerkannte Grundsitze des internationalen Privatrechts. ?)
Ganz besonders trifft dies zu bei zwingenden Formalvor-
schriften des Prozessrechts, die dem offentlichen Recht an-
gehoren. Der Gesetzesbefehl, ,sind an dem Wohnorte anzu-
bringen,“ enthilt eben nicht allein eine zwingende Vorschrift
fiir die betreffenden Personen, sondern auch fiir den Wohn-
sitzrichter, der solche Klagen anzunehmen habe. *Einen Be-
fehl konnte das (esetz nur dem Richter des eigenen Landes
ertheilen, nicht dem ausléandischen.

) Bundesblatt 18388, II1 S. 250.
2y § 1 des Entwurfes des deutschen C. G. B, driickt sich in lctzterer

Hinsicht dahin aus: ,In Ermangelung solcher Vorschriften (eines (Gesetzes)
sind die aus dem Geiste der Rechtsordnung sich ergebenden Grundsitze
massgebend.“ Diese letztere Bestimmung ist selbst wieder eine gesetzliche

Vorschrift,



Gerichtstand in Ehescheidungssachen. 385

Die Motive zur C, P. O. des deutschen Reiches wollten
freilich annehmen, es beziehe sich § 13 genannten Gesetzes
(,der allgemeine Gerichtstand einer Person wird durch den
Wohnsitz bestimmt“) und demgemiss auch § 568 (Gericht-
stand in Ehesachen), sowohl auf die Gerichte des Inlandes,
wie des Auslandes. Mit Recht haben aber Strukmann-
Koch und Endemann erklart, dass soweit es sich um eine
positive Normierung des Gerichtstandes handelt, im deutschen
Zivilprozesse nicht Normen fiir die Zustindigkeit der aus-
lindischen Gerichte gegeben werden konnen.') Hiemit in
Uebereinstimmung steht auch ein Ausspruch des deutschen
Reichsgerichtes, dahingehend: ,Die Zustindigkeit auslindi-
scher Gerichte zu regeln liegt nicht in der Machtbefugniss
der deutschen Gesetze, Der § 568 C. P. O. %) regelt iiber-
haupt die Zustidndigkeit der Gerichte im deutschen Reiche
in Ehesachen. Der erste Absatz des § 568 enthiilt die be-
treffende Norm fiir die Fille, in denen der Ehemann einen
allgemeinen Gerichtstand im deutschen Reiche hat; der zweite
Absatz fiir die Falle, in denen der Ehemann keinen allgemeinen
Grerichtstand im deutschen Reiche hat.¢ %)

In gleicher Weise ist es die einfache und ungekiinstelte
Interpretation unseres Gesetzes, die sich iibrigens aus dem
angefithrten allgemeinen Grundsatze, dass eine Prozessvor-
schrift nur fiir das eigene Land gelten kann, von selbst er-
giebt, es habe der Gesetzgeber in Art. 43, Abs., 1, gleich
wie in Art. 37, ausschliesslich den Grerichtstand in der Schweiz
im Auge gehabt (mit Weiterziehung an das Bundesgericht),

1 Strukmann-Koch, die C.P.O. des deutschen Reichs, S, 9
Note 2. Endemann, der deutsche Civilprozess, I S, 247. Etwas ab-
weichender Ansicht Hellmann, Lehrb. d. deutsch. C. P, R., § 17 S, 99.

?) § 568 der deutsch, C. P. O. sagt: ,Fir die Rechtsstreitigkeiten,
welche die Trennung, Ungiiltigkeit oder Nichtigkeit einer Ehe,,., zur
Folge haben, ist das Landgericht, bei welchem der Ehemann seinen all-
gemeinen Gerichtstand hat, ausschliesslich zustindig.

Gegen den Ehemann, welcher seine Ehefrau verlassen und seinen
Wohnsitz nur im Auslande hat, kann von der Ehefrau die Klage bei dem
Landgericht seines letzten Wohnsitzes im deutschen Reich erhoben werden,“

%) Urtheil des IL. Civilsenats vom 9, Januar 1883, Entscheid. IX 396.

Zeitschr. fiir schweizerisches Rechi. Neue Folge VIII. 25
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d. h. jene Fille, wo die Eheleute in der Schweiz wohnen, —
wihrend er sodann in Abs. 2 das Verhdltniss der im Aus-
land sich befindenden Schweizer geregelt habe, dadurch, dass
er diesen, um ihnen die Moglichkeit zu wahren, gleichfalls
aut Scheidung oder Nichtigerklirung der Ehe klagen zu
kionnen, einen speziellen Gerichtstand anordnete, sei es an
ihrem Heimathorte, sei es an ihrem letzten Wohnorte in der
Schweiz. Der in Absatz 1 des Art. 43 normierte ausschliess-
liche Gerichtstand hatte daher nur Bezug auf das eigene
Land, die Schweiz, und der Gesetzgeber dachte dabei keines-
wegs daran, aueh fiir einen Gerichtstand der Schweizer im
Ausland eine Vorschrift aufzustellen. (Gegentheils spricht mit
aller Bestimmtheit fiir die Ansicht, das Gesetz habe im Ab-
satz 1 nur den schweizerischen Richter als einen ausschliess-
lichen im Auge gehabt, der Umstand, dass bei Status-
fragen, zu denen die Ehescheidungs- und Ehenichtigkeits-
klagen gleichfalls gehoren, in der Schweiz dem Auslande
gegeniiber als allgemeine Regel bisher gegolten hat, es seien
solche Klagen nur vom heimathlichen Richter, als dem aus-
schliesslich zustindigen zu beurtheilen, Es bestand auch ein
innerer Grund von dem bisher festgehaltenen Grundsatze
nicht abzugehen. Die Schweiz, welche nunmehr das Eherecht
unter ihre Obhut und Aufsicht genommen, konnte nicht un-
bedingt, ohne gleichzeitig gewisse sichernde Schranken aufzu-
stellen, die Zustindigkeit eines ausldndischen Wohnsitzrich-
ters fiir Auflosung wund Nichtigerklirung schweizerischer
Ehen anerkennen. Die Ehegesetzgebung, welche offentlichen
und zwingenden Rechtes ist, kann in dem auswirtigen Staat
eine ganz andere sein als bei uns, was speziell betreffend
Klagen auf Nichtigerklirung einer Ehe von ganz beson-
derer Bedeutung ist. Jeder Richter wendet aber, soweit
offentliches zwingendes Recht in Frage kommt, nur sein
eigenes Recht an, wie auch das Bundesgericht wiederholt
schon ausgesprochen hat. ¥) Nun dachte doch gewiss der
schweizerische Gesetzgeber nicht daran, sowohl fir die Auf-

1 A, 8. 4. b.-g. Entsch. VIII S. 825.
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losung wie fiir die Nichtigerklirung von schweizerischen
Ehen, selbst jener, die in der Schweiz abgeschlossen worden,
mit kurzen Ziigen die Zustindigkeit jedes auslindischen Wohn-
sitzrichters anzuerkennen, ohne auch nur einmal die Beding-
ung daran zu kniipten, dass einerseits nur auf solche Griinde
die Scheidung oder Nichtigkeit einer schweizerischen Ehe
ausgesprochen werden konne, welche auch vom hierseitigen
offentlichen Rechte anerkannt werden, und andererseits dass
nur Urtheile, die auf ginzliche Scheidung oder beschrinkte
temporire Trennung lauten, hierseitig auf Anerkennung An-
spruch machen konnten. Eine Trennung z. B. zu Tisch und Bett
auf unbestimmte Zeit oder auf Lebenszeit konnte nach unserm
offentlichen Rechte nie Gtiltigkeit haben, Hiitte der schwei-
zerische Gesetzgeber, entgegen dem bisher dem Ausland
gegeniiber festgehaltenen Grundsatz des Heimathsprinzipes
in Statusfragen, auch die daherige Zustiandigkeit der aus-
landischen Gerichte anerkennen wollen, so hitte er dies im
(vesetz ausdriicklich gesagt, wie er beziiglich der Eingehung
der Ehen von Schweizern im Ausland in Art, 25, Abs. 3
des Civilstandgesetzes solches gethan hat, und hitte gleich-
zeitig die Bedingungen festgestellt, unter welchen solchen
auslindischen Urtheilen auch in der Schweiz die Anerkenn-
ung gewihrt werden diirfe.

Auch Konig nimmt daher an, entgegen Salis,!) es
diirfe aus den vorhandenen Bestimmungen (beim Abgang einer
besondern Vorschrift, wie eine solche in Art. 25, Abs. 3, be-
ziiglich der im Awusland abgeschlossenen Ehen wiederholt
wird), der Schluss gezogen werden,dass nur einem schwei-
zerischen Gerichte die Befugniss zustehe, eine
Ehe von Schweizern aufzulosen, einem auslidndischen Gerichte
aber nicht.?)

Nun haben aber Salis und Konig im Fernern die Wei-
sung des Bundesrathes, in welcher erklirt wurde, dass die
von einem auslandischen Richter iiber schweizerische Ehe-

1) Salis, Ehescheidungssachen, 5, 2, 86,
» Kénig a, a. O, S, 18.
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leute gefillten Scheidungsurtheile in der Schweiz keine Voll-
streckung finden diirften, in dem Sinne anfechten wollen : es
hange von den kantonalen Behorden ab, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen sie einem auslindischen Scheidungs-
urtheile die Anerkennung versagen oder demselben das Exe-
quatur ertheilen wollen; die kantonale Gesetzgebung sei
diesfalls massgebend.")

Wir konnen letztere Anschauung nicht theilen, auch
nicht in der etwas weniger ausschliesslichen Form, welche
Salis in seinen bundesrechtlichen Erérterungen durchfihren
wollte. In erster Linie ist nicht zu {ibersehen, dass nunmehr
die Vorschriften iiber Civilstand und Ebe und damit die
Fithrung der Civilstandregister, der eidgenossischen Gesetz-
gebung unterstellt sind. Die Kantone kounnten somit kein
ausldndisches Scheidungsurtheil anerkennen, das mit den
materiellen Vorschriften des schweizerischen Eherechtes im
Widerspruch stiinde, was allgemein zugegeben wird. Wir
werden hierauf nochmals zu sprechen kommen.

Welches kantonale Recht soll aber hier iiberhaupt in
Frage kommen? Kénig hat sich hieriiber nicht ausgesprochen;
es ist aber anzunehmen, er habe gleich Salis das kantonale
Prozessrecht im Auge gehabt, welches noch Sache der
Kantone sei.

Was nun das behufs Vollstreckung eines Urtheils ein-
zuschlagende Verfahren betriffs, so ist anzuerkennen, dass
dasselbe nach dem kantonalen Prozessrechte sich richtet.
Ebenso ist unbestreitbar, dass es im Allgemeinen im freien
Ermessen der Kantone, bezw. deren Gesetzgebung liegt, ob
sie auslindische Civilurtheile vollziehen wollen oder nicht ®),
indem ihre Autonomie diesfalls nur insoweit beschrinkt ist,
als Staatsvertrige des Bundes mit dem Ausland bestehen,
was einzig mwit Bezug auf Frankreich zutrifft, da die Schweiz

H Kéniga a. 0. 8. 18. Salis Bhescheidungssachen S, 58 und
bundesrechtl, Erérterungen 5. 56.
%) A. S, d. b-g. Entsch. IV S, 231 Erw. 4.
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nur mit diesem Staate einen Gerichtsstandvertrag abge-
schlossen hat. ')

Gleichwohl wére es unrichtig, wenn man annehmen
wollte, dass in Ehescheidungssachen es den Kantonen zustiinde,
gestiitzt auf ihr kantonales Prozessrecht nach freiem Ermessen
zu bestimmen, ob sie einem ausldndischen Scheidungsurtheile
den Vollzug geben wollen. Abgesehen von den Beschrin-
kungen, die durch das materielle Eherecht des Bundes ihnen
auferlegt sind, ist auch ibr Prozessrecht selbst durch Vor-
schriften des Bundes beschrinkt. Wenn die Scheidungs-
klagen schweizerischer Eheleute an den (Grerichtsstand in der
Schweiz als einen ausschliesslichen gebunden sind, — und
dass dies so ist, glauben wir nachgewiesen zu haben — so
ist es den Kantonen iiberhaupt nicht gestattet, im Wider-
spruch hiemit ausléndischen Scheidungsurtheilen Anerkennung
oder Vollzug zu gewdhren. Bundesrecht geht vor Kantonal-
recht. Der kantonale Entscheid wire iibrigens auch kein
endgiiltiger, indem derselbe theils auf dem Wege der Weiter-
ziehung gegeniiber einem kantonalen Civilurtheile, theils
durch staatsrechtlichen Rekurs, beim Bundesgericht ange-
fochten werden kionnte, und wobei die Bundeshehsrde es wire,
welche in letzter Linie entscheiden wiirde, ob dem aus-
lindischen Scheidungsurtheil der Vollzug gegeben werden
diirfe; wie ja tiberhaupt, wo es sich um Feststellung des
Civilstandes handelt, der letzte Entscheid in Sachen, im Falle
der Anfechtung immer den Bundesbehorden zusteht.

Ueberdies aber, wenn es den Kantonen freistiinde, nach
ihrem kantonalen Prozessrechte auslindischen Scheidungs-
urtheilen den Vollzug zu gewidhren oder zu verweigern, so
stiinde selbstverstandlich dies Recht gleichmissig einem jeden
der einzelnen Kantone zu. Jedem Kanton bliebe es iiber-
lassen, selbstindig zu priifen, ob die Bedingungen seines

") Auch dieser Staatsvertrag bezieht sich die Kompetenz betreffend
nicht auf Ehesachen; vielmehr war bei dessen Abschluss beidseitig ver-
standen, dass beziiglich aller Statusverhdltnisse der heimathliche Richter
der ausschliesslich zustindige sei,
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Prozessgesetzes erfiillt seien oder nicht. Dass die Prozessrechte
der Kantone diesfalls sehr verschieden sind, ist bekannt. Es
kinnte daher, vom Standpunkte des interkantonalen Rechtes
aus betrachtet, jeder Kanton eine Anerkennung nur fir sein
eigenes Kantonsgebiet aussprechen, nicht aber fiir andere
Kantone und speziell nicht fir den Heimathkanton, welch
letzterer abgesehen von Iragen der Armenunterstiitzung,
bezw. der Alimentation, immerhin noch ein 6ffentliches Inter-
esse daran hat, dass die Standesverhiltnisse seiner Kantons-
angehorigen nicht auf ungesetzliche oder willkiirliche Weise
verindert werden. Der Ziircher Richter konnte somit das
auslindische Scheidungsurtheil betreffend Eheleute aus dem
Kanton Uri nach seinem Prozessrechte anerkennen, wihrend
der Richter des Kantons Uri nach seinem Rechte dem gleichen
Urtheile den Vollzug zu verweigern berechtigt wire. Dass
ein solcher Zustand in Civilstandsachen und mit Ricksicht
auf die damit zusammenhiingenden Familienrechte ein hichst
bedenklicher sein miisste, liegt auf der Hand. Is besteht
eben weder ein Konkordat, noch eine Bundesvorschrift, welche
einen Kanton zwingen wiirde, dem von einem dritten Kanton
bewilligten Vollstreckungsbefehl auch auf seinem Gebiete den
Vollzug zu gewihren. Der Artikel 61 der Bundesverfassung
verpflichtet nur, die in der gesammten Schweiz erlassenen
orechtskriftigen Civilurtheile“ zu vollziehen. Die blosse Be-
willigung der Vollstreckung eines Urtheils ist aber fiir sich
kein rechtskriftiges Civilurtheil im Sinne des Art. 61, wie
das Bundesgericht im Falle Jenny vom 16. Juli 1831 ) aus-
gesprochen hat, weil eben nicht der Rechtsstreit materiell
dabei entschieden, sondern nur eine Vollziehungsmassnahme
getroffen wurde. In den meisten Kantonen geschieht letzteres
nicht einmal von einer richterlichen Behorde, sondern von
einem Vollzichungsbeamten oder der Regierungsbhehirde, —
und soweit die Vollstreckungsverfiigungen in den iibrigen
Kantonen auch von einer richterlichen Behiorde ausgehen, so

1) A. 8. d. b.-g. Entsch. VII S. 488, V 8. 183,
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beruhen dieselben keineswegs durchwegs auf formlicher Partei-
verhandlung. )

Wollte man nun auch annehmen, dass die Vollstreckung
eines auslindischen Ehescheidungsurtheils, wenigstens soweit
es die vermogensrechtlichen Folgen betrifft (Herausgabe von
Vermiogen, Bezahlung von Alimenten u. s. w.), in jedem Kan-
ton angeordnet werden konnte, wo sich Vermdgen vorfindet
und die betreffende beklagte Person sich aufhilt, so wiirde
solches in allgemeiner Weise jedenfalls nicht moglich sein,
soweit es die eigentliche Vollstreckung des Ehescheidungs-
urtheils, die Aenderung des Eintrags in die Civilstandsregister
betrifft. Letzteres konnte nach unserer Anschauung, im
Hinblick auf Art. 43 Abs. 1 u. 2 des Civilstandgesetzes,?)
wenn ein Vollzug auslindischer Scheidungsurtheile iiberhaupt
zuldssig wire, nur von den Behorden oder Gerichten des
Heimathortes, eventuell von den Behorden oder Gerichten
des Ortes der Eheschliessung in der Schweiz (oder des letz-
ten Wohnortes in der Schweiz im Sinne von Art, 43 Abs. 2)
angeordnet werden, Die Vorschrift in Art. 57 des Civil-
standgesetzes beziiglich Eintragurng in die Civilstandregister
bezieht sich nur auf Ehescheidungen und Nichtigkeitserkli-
rungen, welche von den zustdndigen schweizerischen (Gerichten
ausgesprochen worden sind.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so glauben wir nichf,
dass das kantonale Prozessrecht fiir den Vollzug auslindischer
Scheidungsurtheile, soweit diese schweizerische Eheleute be-
treffen, massgebend sei. Die Ausschliesslichkeit daherigen
Gerichtstandes in der Schweiz, beruhend auf einer Bundes-
vorschrift , steht dem entgegen. Ueberdies wire jenes Pro-
zessrecht auch in anderen Richtungen mannigfach beschrinkt,
und es stiinde der letzte Entscheid, soweit die Feststellung
des Civilstandes in Frage kommt, jedenfalls den Bundesbe-
horden und speziell dem Bundesgerichte zu.

') Roguin, im Journal du droit international privé (Clunet), X
p. 117—130.

) Vergl, Art. 226 des Handbuches der schweiz, Civilstandsbeamten,
S. 238 ,,Wohnort*,
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Was nun noch die Auslinder betrifft, so kénnen die-
selben sowohl Klagen auf Scheidung, wie auf Nichtigkeit
der Ehe, an ihrem Wohnsitze in der Schweiz anhingig
machen, ohne Riicksicht - darauf, ob sie ihre Ihe in der
Schweiz oder im Auslande abgeschlossen haben. Diese Be-
rechtigung folgt aus der allgemein gehaltenen Vorschrift des
Art. 43 Abs. 1, speziell aber aus Art. 56 des Civilstand-
gesetzes. Letztere Vorschrift beschrinkt jedoch das Recht
zur Anhingigmachung einer solchen Klage auf jene Fille,
wo ausgewiesen ist, dass der Staat, dem die Eheleute ange-
hioren, das zu erlassende Urtheil anerkennt.!’) Die Absicht
dieser Bestimmung war, Verwicklungen und Missstinde zu
verhindern, welche nothwendig daraus entstehen miissten,
wenn die schweizerischen Gerichte Scheidungen aussprichen,
welche in der Heimath der betreffenden Eheleute nicht an-
erkannt wiirden.?) — Den beziiglichen Ausweis hat die kla-
gende Partei beizubringen, was dusserst schwierig ist, da
weder die auswirtigen Regierungen, noch dortige richterliche
Behorden zur Ausstellung derartiger Erklirungen sich herbei-
lassen. Verschiedenc diesfalls angestellte Versuche, wenig-
stens soweit es den Vollzug von Ehescheidungsurtheilen be-
trifft, blieben ohne Erfolg. Das Bundesgericht sah sich daher
veranlasst, in seinem Geschéftsberichte fiir das Jahr 1885
darauf hinzuweisen, dass die Vorschrift des Art. 56, wenn

1) Art. 56 sagt: ,In Bezug auf Ilhen zwischen Auslindern darf eine
Scheidung oder Nichtigkeitsklage von den Gerichten nur dann angenommen
werden, wenn nachgewiesen wird, dass der Staat, dem die Eheleute ange-
horen, das zu erlassende Urtheil anerkenne,®

%) A. S, d. b.-g. Entsch. II 8. 333 Erw. 1, V 8. 264 Erw. 1. — Frank-
reich anerkennt Scheidungsurtheile auslindischer Gerichte beziiglich von
Franzosen nicht; das Gleiche gilt betreffend Ungarn und Serbien beziiglich
ihrer Staatsangehorigen. Bundesbl 1876, IL 8. 283, A, 8. d. b.-g.
Entsch, IX 8. 454, Geschb. B. R. fir 1886 8, 570 Ziff. 16. — Die
Gerichte in den Vereinigten Staaten von Nordamerika verweigern die An-
erkennung einer in einem andern der Vereinigten Staaten ausgesprochenen
Ehescheidung, dem die Parteien nicht als Unterthanen angehéren. Bar,
Internat. Privat- und Strafrecht, S. 318 Note 4; Story, Comentaries on
the Conflicts of Laws 1857, § 229 u. f.
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sie streng gehandhabt werde, dazu fithren miisste, Scheidungs-
klagen der Auslédnder in der Schweiz formlich zu verunmog-
lichen.!) Freilich anerkannte das Bundesgericht andererseits
in seinem Entscheide i. S. Eheleute Graberg vom 4. April
1879: ,fiir jenen Nachweis ist keineswegs die Beibringung
einer formlichen Erkldrung der betreffenden Staatsregierung
nothwendig, sondern es geniigt, wenn aus der Gesetzgebung
und der Gerichtspraxis des auswirtigen Staates dargethan
wird, dass die von dem auswirtigen Gerichte am Wohnort
des Ehemannes ausgesprochene Scheidung anerkannt wird
bezw. anerkannt werden muss.“?)

Ein Hinderniss besteht nun aber darin, dass, wenn auch
angenommen werden diirfte, man konnte, die Zuldssigkeit
einer Ehescheidung tiberhaupt vorausgesetzt,?) sich gegen-
seitig dazu verstehen, den Richter des jeweiligen Wohnsitzes
allgemein als den allein zustdndigen zu erachten, der einte
Staat, wie z. B. Frankreich laut einer Erklirung der fran-
zosischen Botschaft vom Jahr 1885, in allen Féllen sich die
materielle Priifung des schweizerischen Urtheils vorbehalten
wollte hinsichtlich dessen Uebereinstimmung mit der franzo-
sischen Rechtsprechung in Anwendung der Ehescheidungs-
griinde,*) wihrend andere Staaten, wie das deutsche Reich,

Y Bundesbl. 1881, II S. 311, 1886 I 8. 678. Seit Bestand des
Civilstandgesetzes sind simmtliche dem Bundesgericht vorgelegenen Ehe-
scheidungsklagen von Auslindern an jenem Mangel gescheitert. Ueber die
Versuche, mit auswiirtigen Staaten diesfallsige Verkommnisse abzuschliessen,
vergl, Blumer-Morel, Handbuch des schw. Bundesstaatsrechts, III S. 539.

) A, S. d. h.-g. Entsch. V S. 264. — Das deutsche Reichsgericht
erklirte in einem KEntscheid vom 7. Mirz 1832, dass die Uebang der Ge-
richte keineswegs geniige zum Nachweis der Garantie der Gegenseitigkeit,
indem die Urtheile der Gerichte den Schwankungen unterliegen kionnen.
Das Reichsgericht schien in seinem Entscheide von der Voraussetzung aus-
zugehen, dass nur Gesetze oder Vertrige volle Garantie bieten. Reichs-
gericht-Entsch. VI 8. 372, vergl. aber anch VII S. 406.

%) Verschiedene (katholische) Linder kennen ginzliche Scheidung
Uberhaupt nicht, so auch Italien; Oesterreich kennt sie nur fiir Protestanten.

*) Bundesbl. 1886, I 8, 677, 673, A, S. d. b.-g. Entsch, XII
S. 542, — Die franzisischen Gerichte erkliren sich inkompetent zur Be-
handlung von Ehescheidungsklagen Fremder, ausser es wiire dargethan,
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gemiss Art. 661 Ziff. 5 der dortigen C. P. O., fiir den Voll-
zug auslindischer Urtheile den formlichen Nachweis bestehen-
den Gegenrechts verlangen.') Man war nun wohl schon der
Ansicht, was das Verhiltniss gegeniiber dem deutschen Reiche
betrifft, es konne der Nachweis bestehenden Gegenrechts
dadurch erstellt werden, dass die einzelnen Kantone vor-
kommenden Falles die Gegenseitigkeit dem betreffenden
deutschen Gliedstaate zusichern, dem die Eheleute heimath-
rechtlich angehoren.?)

Wir glauben nicht, dass auf diese Weise geholfen werden
konne. Wir sprechen hiebei nicht von auslindischen Schei-
dungsurtheilen, welche der Heimathstaat betreffend seine
eigenen Landesangehorigen gefillt hat, sondern nur von aus-
lindischen Scheidungsurtheilen betreffend schweizerische Ehe-
leute.

Es mag zugegeben werden, dass deutscherseits die Einzel-
staaten ermichtigt wiren, solche Gegenseitigkeitserklidrungen
auszutauschen, und nicht verlangt wiirde, dass der auswir-
tige Staat fir die Urtheile simmtlicher deutscher Staaten
die (vegenseitigkeit zusichere.?) Insofern wire auch eine
Gegenseitigkeitserklarung der Gesammt-Schweiz nicht absolut
erforderlich, sondern es konnte deren Ausstellung auch bei
uns den einzelnen Kantonen, wie deutscherseits den einzelnen
deutschen Gliedstaaten, iiberlassen werden. Ob daherige
Vertrige einzelner Kantone mit einem ausldndischen Staate
bestehen, ist uns unbekannt; wir mochten dies jedoch be-
zweifeln, Der Kanton A argau schloss wohl mit dem Gross-
herzogthum Baden unterm 21. Mai 1867 einen Vertrag iiber

dass kein fremdes Gericht hiezu zustindig wire. Vincent et Pénaud,
Dictionnaire de droit intern, privé, p. 787, No. 4 et 8. und Revue dazu pro
1888, p. 99, Ziff, 2 und 3,

) Bundesbl, 1881, IL 8. 311, Betreffend die Gesetzgebung verschie-
dener Linder iber Vollzug auslindischer Ehescheidungsurtheile vergl.
Salis, Ehescheidungssachen, 3, 51—66, 108—122,

*y Salis, Ehescheidungssachen, S. 58,

3) Strukmann-Koch a a, O.zu § 661 Note 1. Endemann a, a, O,
zu § 661, zu Note 5, Hellmann a, a, 0. S, 513,
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gegenseitige Vollstreckbarkeit der Erkenntnisse in biirger-
lichen Rechtssachen ab, und ebenso Waadt mit Oesterreich-
Ungarn unterm 16. Februar 1885!) iiber Vollzug der juge-
ments en matiére civile. Beide Vertrige beziehen sich aber
nicht auf Vollzug von Scheidungsurtheilen, soweit es die
Angehorigen des Vertragsgegners betrifft, da die Kompetenz
des auslandischen Richters diesfalls, weil Statusfragen be-
schlagend, nicht anerkannt wiirde. Auch nach § 15 des
Gerichtstandsvertrages der Schweiz mit Frankreich vom 15.
Juni 1869 konnte nicht der Vollzug eines schweizerischen
Urtheils betreffend franzosische Eheleute vor franziosischen
Gerichten begehrt werden. Ob im weitern einzelne Kantone
vor Bestand des schweizerischen Civilstandgesetzes (in Kraft
getreten den 1. Jidnner 1876), mit irgend einem Staate in
Ehescheidungssachen Gegenseitigkeitserkldrungen ausgetauscht
haben, mag ebenfalls dahingestellt bleiben; es wire dies jeden-
falls nur hochst vereinzelt vorgekommen.

Seit Inkrafttreten des eidgen. Civilstandgesetzes sind
jedoch die Kantone tiberhaupt nicht mehr berech-
tigt, durch Gegenseitigkeitserklirungen den Vollzug aus-
landischer Scheidungsurtheile, schweizerische Iheleute betref-
fend, zuzusichern.

Nicht zu tibersechen ist, dass wenn die Kantone solche
Erkldarungen ausstellen kionnten, dies nur moglich wire in
Betreff der eigenen Kantonsangehorigen, nicht aber beziig-
lich der Angehorigen anderer Kantone.?) Die Anerkennung
von Scheidungsurtheilen Angchériger anderer Kantone wire
tiir den Heimathkanton durchaus unverbindlich. Gleiches ist
auch im deutschen Reiche der Fall; fiir das Vorhandensein
der Gegenseitigkeit wird gefordert, dass diese, soweit nicht
Staatsvertrige des deutschen Reichs vorliegen, von den be-
treffenden Einzelstaaten selbst erklirt werden, wobei das aus-
lindische Scheidungsurtheil im cinten deutschen Einzelstaate

1

. 8, d. B.-Ges,, IX 8. 185; N. F. VIII S, 83.

) A
%) Vergl. Salis, Ehescheidungssachen, 8. 23. 73 Ziff, 3.
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je nach seinem Partikularrecht vollzogen wird, im anderen
nicht. !)

Nun besteht aber trotzdem ein grosser Unterschied in
der Rechtsstellung der deutschen und der schweizerischen
Gliedstaaten (Kantone). Im deutschen Reiche richten sich,
gemiss § 36 des Reichsgesetzes iiber die Beurkundung des
Personenstandes vom 6. Februar 1875, die Wirkung der Ehe-
hindernisse sowie die Griinde der Ehescheidung nicht nach
Reichsrecht, sondern nach dem Partikularrechte der einzelnen
Gliedstaaten. ) Die deutschen Einzelstaaten sind daher in
dieser Richtung autonom; sie konnen Gegenseitigkeits-
erklirungen ausstellen, weil ihre Kompetenzsphire diesfalls
eine unbeschrinkte ist. In der Schweiz ist dies anders; hier
ist fiir Ehehindernisse und deren Wirkung, wie fiir die Ehe-
scheidungsgriinde, ausschliesslich schweizerisches Recht mass-
gebend. Das Eherecht, soweit es sich auf Eingehung und
Auflésung von Ehen bezieht, ist der Kompetenzsphire der
Kantone entriickt. Darum konnte eigentlich auch nur der
Bund bei uns solche Gegenseitigkeitserklarungen ausstellen,
indem diese neben der Anerkennung der Zustéindigkeit beid-
seitiger (Gerichte, wesentlich die Bedeutung haben, festzustellen,
dass das materielle Eherecht des Landes kein Hinderniss
bilde fiir gegenseitige Vollziehung von Scheidungsurtheilen. ®)

Hiezu kommt nun aber speziell noch, dass auch das
Prozessrecht der Kantone insofern durch die Bundesgesetz-
gebung beschrinkt ist, als, wie wir frither hervorgehoben
haben, fiir schweizerische Eheleute in Ehescheidungssachen
der Gerichtstand in der Schweiz ein ausschliess-
licher ist. Die Kantone kionnen daher den Vollzug nicht
zusichern.

) Strukmann-Koch a.a. 0. zu § 661 Nr. 6 in fine. Endemann
a, a, 0. zu § 661 Note 11.

) Gaupp, die Gesetzgebung des deutschen Reiches, LII § 356.
Salis, Ehescheidungssachen, S, 56, Endemann a. a, O, zu § 661 zu
Note 3 in fine.

3) Die Gegenseitigkeit muss materiell ,garantiert* sein, d. h. sie muss
unter im wesentlichen gleichen Bedingungen gewiihrt werden, Endemann
a, 2,0, § 661 zu Note 5; Strukmann-Koch a, a, 0.$ 661 Note 10 in fine.
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In Deutschland begriindet der Wohnsitz des Ehemannes
auch einen ausschliesslichen Gerichtstand in Ehesachen. Da-
selbst besteht jedoch ein einheitliches Civilprozessgesetz, ge-
miss dessen § 661 auch auslindischen Scheidungsurtheilen
der Vollzug gewdhrt werden soll, wenn das Urtheil vom aus-
wirtigen Wohnsitzrichter gefiillt worden und Gegenseitig-
keit verbiirgt ist. Solche einheitliche Vorschriften fiir
die gesammte Schweiz besitzen wir gleichfalls nicht. Unser
Bundesrecht kennt nur die eine Vorschrift, dass Eheschei-
dungsklagen schweizerischer Eheleute gemiss Art. 43 des
Civilstandgesetzes an den Gerichtstand in der Schweiz ge-
bunden sind.

Dass hieraus Uebelstinde entstehen mogen, ist unzweifel-
haft. Dieselben sind aber lange nicht so erheblich wie jene,
die entstehen, wenn ein Scheidungsurtheil im einten Kanton
vollzogen werden konnte, im andern aber nicht. "Materiell
wiire dagegen zu helfen durch den Abschluss von Staatsver-
triagen, oder durch die Aufnahme von Bestimmungen in das
Bundesgesetz, welche vorschrieben, unter welchen Voraus-
setzungen auch auslindischen Scheidungsurtheilen betreffend
schweizerische Eheleute der Vollzug zu gew#hren sei. Dies
hitte zugleich in dem Sinne zu geschehen, da das materielle
Eherecht diesfalls in der Schweiz ein einheitliches ist, dass
wenn jene Yoraussetzungen zutreffen, der Vollzug gewihrt
werden miisste gleichmissig in allen Kantonen und es nicht
von dem blossen Belieben der letztern abhangen konne,-ob
sie das Exequatur ertheilen wollen oder nicht. Dass der
Bund zum Abschluss von Staatsvertrigen zustindig wiire,
steht ausser Zweifel, umsomehr als die Regelung des Civilstandes
Bundessache ist. Als nothwendige Voraussetzungen des zu-
zusichernden Vollzuges diirften angesehen werden: Dass das
Urtheil von einem biirgerlichen Richter gefillt worden’) und
beidseitige Gesetzgebungen die génzliche Scheidung (mit

1y Auch nach dem deutschen Reichsgesetz iiber Beurkundung des
Personenstandes und die Eheschliessung sind in streitigen Ehesachen aus-
schliesslich die biirgerlichen Gerichte zustindig, massgebend gleichfalls fiir
Vollzug ausldndischer Urtheile.
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Ausschluss der Trennung zu Tisch und Bett auf Lebenszeit)
gestatten, und ferner, wie schon Kinig hervorgehoben hat,?)
dass das Urtheil vom Wohnsitzrichter des Ehemannes gefillt
worden gestiitzt auf Griinde der Ehescheidung, welche nach
beidseitigen Gesetzen des Richters des Wohnsitzes wie des
Staates dem die Eheleute angehiren, anerkannt sind, ohne
dass der Vollziehungsrichter im Weitern auf eine materielle
Priifang des Urtheils eintreten diirfte. — Ob die gleiche Zu-
sicherung auch auf auslindische Urtheile ausgedehnt werden
solle, welche die Nichtigkeit der Ehe betreffen, ist eine andere
Frage, deren Erdrterung wir iibergehen.

Zur Lehre von den juristischem Personen.

(Fortsetzung — und theilweise Berichtigung — zu den Bemerkungen im
vorigen Hefte.)

Vom Herausgeber.

1L
Die Genossenschaft.

Im vorigen Hefte habe ich die Ansicht gedussert, dass
die moderne Genossenschaft, wie sie hauptsichlich auf wirth-
schaftlichem Gebiete ausgebildet worden, eine neben societas
(communio) und juristischer Person stehende neue Rechtsform
sci. Solche besondre Rechtsformen sind nicht nur doctrinell
vielfach konstruiert, sondern etwa auch in Gesetzgebungen
eingefithrt worden. So hat das Preuss. Landr. Thl. 2, Tit.

1) Konig a, a. 0. S. 30.



	Der Gerichtstand in Ehescheidungssachen und der Vollzug ausländischer Scheidungsurtheile nach schweizerischem Recht

